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Zeugnisklausel: Aufstieg trotz NICHT GENÜGEND (Notenkonferenz) 

Vorbemerkung: Erhält eine Schülerin oder ein Schüler bei der Notenkonferenz trotz eines  

„Nicht Genügend“ die Berechtigung zum Aufstieg (Klausel), kann diese in Sokrates eingetragen werden.  

Dadurch wird beim Zeugnis die Aufstiegsberechtigung automatisch in die Klauselberechnung 

übernommen. 

Hinweis: Wenn der Beschluss der Notenkonferenz nicht wie unten beschrieben in Sokrates eingetragen ist, 

zeigt die automatische Klauselberechnung im Zeugnis „keine Berechtigung zum Aufstieg“. 

Voraussetzung: Alle Beurteilungen sind eingetragen 

• Gehen Sie zu Beurteilung > Zeugnisse > Ereignisse zuordnen  

(oder Laufendes Schuljahr > Laufbahnpflege > Ereignisse zuordnen) 

• SchülerIn auswählen 

• Ereigniskategorie: Notenkonferenz 

• Ereignis: Aufstieg 

• am/vom: Zeugnisdatum eintragen 

• ZUORDNEN 

 

Anschließend die Klauseltexte berechnen. (Beurteilung > Zeugnisse > Klauseltexte berechnen) 

 

Fehlerbehebung: Sollte die Aufstiegsberechtigung nach der Klauselberechnung nicht aufscheinen: 

• Wurde das Zeugnisdatum beim Ereignis hinzugefügt?  

• Sind alle Noten eingetragen? 
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